Die folgenden Verhinderungsfälle machen eine Vertretung nötig

	Situation
	Beispiele
	Das bedeutet konkret

	Sie können Ihre Aufgabe als SBV nicht erfüllen, weil Sie vorübergehend vollständig abwesend sind.
	Ein wohlverdienter Urlaub, eine krankheitsbedingte Arbeitsunfähigkeit oder eine Schulung 
	In all diesen Fällen können Sie Ihre Aufgaben als Vertrauensperson nicht ausführen. Für die Dauer Ihrer Abwesenheit ist dann Ihr erster Stellvertreter die Vertrauensperson. 

	Sie sind im Unternehmen anwesend, aber anderweitig beschäftigt.
	Sie haben einen wichtigen Begehungstermin mit dem Integrationsamt und dem Arbeitgeber. Gleichzeitig findet eine Sitzung des Betriebsrats statt, in der es um für die schwerbehinderten Kollegen wichtige Themen geht. Eine dieser beiden Aufgaben kann und muss Ihr Stellvertreter übernehmen.
	Auch wenn Sie mit Aufgaben beschäftigt sind, die Sie voll in Anspruch nehmen, sind Sie für alle anderen Aufgaben als Vertrauensperson „verhindert“. Ihr Stellvertreter kommt also nicht nur bei Ihrer Abwesenheit ins Spiel.
Achtung: Mit Aufgaben aus Ihrer eigentlichen Tätigkeit können Sie den Vertretungsfall allerdings nur in Ausnahmefällen begründen. Denn: Ihre Tätigkeit als Vertrauensperson hat stets Vorrang vor Ihrer beruflichen Tätigkeit.

	Sie sind in einer Angelegenheit befangen.
	Bei der außerordentlichen Kündigung eines schwerbehinderten Menschen sind Sie grundsätzlich zu beteiligen. Geht es aber um Ihre eigene Kündigung, sind Sie befangen und damit „verhindert“. Hier wird Ihr Stellvertreter tätig.
	Eine Vertretung durch ein stellvertretendes Mitglied ist auch in Angelegenheiten möglich, in denen die Vertrauensperson individuell und unmittelbar betroffen ist.

	Sie scheiden aus dem Amt aus.
	Sie treten zurück oder scheiden komplett aus dem Unternehmen aus.
	Erlischt Ihr Amt als Schwerbehindertenvertretung vorzeitig, rückt Ihr erster Stellvertreter automatisch für den Rest der Amtszeit nach. Der zweite Stellvertreter wird dann zum ersten Stellvertreter (SGB IX § 177 Abs. 7).



